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Anfrage der AUB/SUB zur StVV am 27.06.2018 
Blechen Carré 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 
 
die o. g. Anfrage möchte ich wie folgt beantworten: 
 
zu Frage 1:  
Hat die Stadtverordnetenversammlung als Vertreter der Cottbuser 
Bürgerschaft die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Benennung des 
Neubaus? 
 
Mit dem Beschluss zur Satzung zur Benennung/Umbenennung von Straßen, 
Plätzen, Grün- und Parkanlagen sowie sonstigen Einrichtungen für die Stadt 
Cottbus/ Chóśebuz vom 22.12.2005 (Amtsblatt für die Stadt Cottbus vom 
31.12.2005) hat die Stadtverordnetenversammlung Cottbus/Chóśebuz gemäß 
§ 1 das Recht erhalten, über die Benennung/Umbenennung von Straßen, 
Plätzen, Grün- und Parkanlagen sowie sonstigen Einrichtungen, eine 
Entscheidung zu treffen.  
Die Einwohner der Stadt sind vor einer Benennung/Umbenennung zu hören 
und wirken somit an der Namensgebung mit.  
Dieses Recht trifft für die genannten öffentlichen Baukörper/Anlagen zu, nicht 
jedoch für private bauliche Anlagen. 
 
zu Frage 2:  
Ist der Schutz des Namens "Blechen" auf das gesamte Einkaufszentrum 
übertragbar? 
 
Hierzu, insbesondere, ob der namensrechtliche Schutz des Namens "Blechen" 
im Sinne des § 12 BGB erweiterbar ist oder nicht, kann mangels näherer 
Information keine Aussage getroffen werden. Hier müsste auf diejenige 
juristische Person, die das Namensrecht verwendet, zugegangen werden.  
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zu Frage 3:  
Wäre eine Beteiligung der Cottbuser Bürger bei der Namensfindung möglich? 
 
Wie bereits unter der Antwort zur Frage 1 dargestellt, wären Cottbuser Bürger an der Namensgebung 
öffentlicher Anlagen/Baukörper zu beteiligen, nicht jedoch an der für private bauliche Anlagen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
in Vertretung 
 
 
 
Marietta Tzschoppe 
Bürgermeisterin 
 
 


